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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können vertragliche Vereinbarungen zwischen nahen

Angehörigen für den Bereich des Steuerrechts nur als erwiesen angenommen werden und damit Anerkennung 8nden,

wenn sie 1. nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, 2. einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel

ausschließenden Inhalt haben und 3. auch zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen

worden wären (vgl das hg Erkenntnis vom 11. Mai 2005, 2001/13/0209). Der Grund für diese Anforderungen liegt zum

einen darin, dass das zwischen Familienangehörigen typischerweise unterstellte Fehlen eines solchen

Interessengegensatzes, wie er zwischen Fremden besteht, die Gefahr einer auf diesem Wege bewirkten willkürlichen

Herbeiführung steuerlicher Folgen mit sich bringt, der im Interesse der durch § 114 BAO gebotenen gleichmäßigen

Behandlung aller SteuerpEichtigen begegnet werden muss; zum anderen steht hinter den beschriebenen Kriterien für

die Anerkennung vertraglicher Beziehungen zwischen nahen Angehörigen auch die Erforderlichkeit einer sauberen

Trennung der Sphären von Einkommenserzielung einerseits und Einkommensverwendung andererseits.
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